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RS OGH 1983/2/17 12Os8/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1983

Norm

StGB §55 Abs1

Rechtssatz

Ermöglicht den Widerruf der bedingten Strafnachsicht auch dann, wenn bei Gewährung der Nachsicht jene Tat (Taten),

die erst im nachträglichen Urteil erledigt wurde (wurden), schon bekannt und Gegenstand abgesonderter Verfolgung

war (waren).
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